
In diesem PDF-Paket sind mehrere Dateien zusammengefasst.

Zum Arbeiten mit Dokumenten eines PDF-Pakets wird die Verwendung von Adobe Reader 
oder Adobe Acrobat Version 8 oder höher empfohlen. folgende Vorteile stehen Ihnen bei  
einem Update auf die neueste Version zur Verfügung:  

•  Optimierte und integrierte PDF-Anzeige 

•  Einfaches Drucken 

•  Schnelle Suchfunktionen 

Sie haben die aktuelle Version von Adobe Reader noch nicht?  

Klicken Sie hier zum Herunterladen der neuesten  
Version von Adobe Reader

Verfügen Sie bereits über Adobe Reader 8, 
klicken Sie auf eine in diesem PDF-Paket enthaltene Datei,  

um diese anzuzeigen.

http://www.adobe.com/de/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/de/products/acrobat/readstep2.html




  
WEISUNG FÜR FREMDFIRMEN „ALLGEMEINE  INFORMATIONEN“ 
 
 
Anwesenheitskontrolle / 
Arbeitsnachweis 


Die Arbeitsnachweise müssen mindestens wöchentlich und nach Beendigung der Arbeit vom KKG-Verantwortlichen
unterschrieben werden. 
 
KKG behält sich das Recht vor, einzelne Personengruppen seiner Arbeitszeiterfassung zu unterstellen. 
 
 


Arbeitszeit Die wöchentliche Höchstarbeitszeit beträgt 45 Stunden. Pro Tag sind 2 Überstunden ohne Bewilligung erlaubt, was
eine wöchentliche Arbeitszeit von max. 55 Stunden ergibt. 
 
Bei ausserordentlichem Arbeitsandrang kann die Arbeitszeit in begründeten Fällen verlängert werden. Dabei muss
aber jede zweite Woche ein ganzer freier Samstag gewährt werden. 
 
Sonntagsarbeit ist in begründeten Fällen jeden zweiten Sonntag möglich, wobei in der Woche vorher oder nachher ein
freier Tag gewährt werden muss. 
 
Überzeit-, Nachtarbeits- und Sonntagsarbeitsbewilligungen während der Revision werden durch KKG eingeholt. 
 
Die vereinbarten Arbeitszeiten müssen eingehalten werden. Darin sind zwei kurze Pausen enthalten. Anwesenheiten
ausserhalb der vereinbarten Arbeitszeiten werden nicht vergütet. 
 
 


Ausländische Arbeitskräfte Die gültigen Bestimmungen des Bundesgesetzes „Arbeits- und Lohnbedingungen für in die Schweiz entsandte Arbeit-
nehmer“ (Nr. 823.20) sind strikte einzuhalten. Speziell sind die in den flankierenden Massnahmen aufgelisteten Punkte
über die Einhaltung der Mindestlöhne sowie der gesetzlich vorgeschriebenen Arbeitszeiten zu beachten. 
 
Amtliche Kontrollen durch die zuständigen Stellen sind jederzeit möglich. Bei festgestellten Gesetzes-Verstössen be-
halten wir uns vor, Sanktionen gegen die fehlbaren Firmen zu ergreifen. 
 
Die KKG-Weisung „ARBEITS- UND AUFENTHALTSBEWILLIGUNG“ beschreibt das Vorgehen für die Registrierung
resp. die Erlangung einer Arbeitsbewilligung. 
 
 


Büroplätze, Garderoben sowie 
Stand- und Lagerplätze während 
der Revision 
 
 


Melden Sie uns Ihren Bedarf bitte mit der Auftragsbestätigung unter Verwendung der beiliegenden Reservationsmel-
dung. 
 


Ein- und Ausfuhr von Material Kennzeichnen Sie Ihr Werkzeug vor der Einfuhr ins Areal deutlich und achten Sie darauf, dass Sie das Material in ver-
schliessbaren Behältern (Werkzeugkisten etc.) aufbewahren. KKG übernimmt für Materialverluste keine Haftung. 
 
 


ESD 
(Elektrostatische Entladung) 


Personen, welche Arbeiten an elektronischen Geräten/Bauteilen durchführen, müssen die ESD-Schutzmassnahmen
befolgen. Sie sind ausgerüstet mit ESD-Schuhen und Handgelenkerdungsband. 
 
 


Feiertage An Feiertagen oder arbeitsfreien Tagen sowie ausserhalb der normalen Arbeitszeit kann der Sicherungsbereich des
Kraftwerkes nur von Personen betreten werden, die bei der Betriebswache namentlich vermerkt sind. Begehren sind
rechtzeitig an die KKG-Kontaktperson bzw. den Arbeitsverantworltichen zu richten. 
 
 


Gerüste Gerüste für Unterhalts- und Revisionsarbeiten werden durch das KKG bereitgestellt. Anforderungen sind uns rechtzei-
tig mit der Auftragsbestätigung bekanntzugeben. 
 
 


Hilfsstoffe Sowohl in der kontrollierten Zone als auch im Bereich des Wasser-Dampfkreislaufes (Maschinenhaus) dürfen nur die
werkseigenen Schmiermittel, Chemikalien, Dichtungsmaterialien, Reinigungsmittel usw. verwendet  werden. Der
Gebrauch von chlorierten Lösungsmitteln (z.B. Trichloräthylen, Perchloräthylen usw.) ist generell untersagt. Bei Un-
klarheiten ist der KKG-Werkstattchef bzw. die Abteilung C beizuziehen. 
 
 


Personalverleih Firmen, welche mit uns einen Personal-Verleihvertrag abgeschlossen haben, machen wir speziell auf die geltenden
Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Arbeitsvermittlung und den Personalverleih (AVG) aufmerksam. Die
Verleihfirma ist für die eventuelle Einholung einer Bewilligung selbst verantwortlich. 
 
 


Sanitätsdienst Wird durch das KKG organisiert. 
 
 


Strahlenschutz Beachten Sie bitte den beiliegenden grünen "Leitfaden für Fremdfirmen die in der kontrollierten Zone des KKG's tätig
werden". 
 
 


Telefonanschluss Wenn Sie einen Telefonanschluss benötigen, melden Sie uns dies bitte mit Ihrer Auftragsbestätigung. 
 
 


Transporte Die Transporte des Personals und des Materials sind Sache der Fremdfirmen. 
 
 


Unterkunft Für die Unterkunft Ihrer Mitarbeiter sind die Fremdfirmen grundsätzlich selbst besorgt. Das KKG ist aber gerne bereit,
ihnen dabei zu helfen. Unterkunftslisten für Möglichkeiten während der Jahresrevision können bei KKG angefordert
werden. 
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Verlassen der Arbeitsstelle Die Arbeitsstelle muss aufgeräumt werden. Bei Nichteinhalten dieser Vorschriften behält sich das KKG das Recht vor,
die Kosten für entstandenen Aufwand der verursachenden Fremdfirma zu verrechnen. 
 
 


Versicherung Wir stellen den Fremdfirmen ganzjährig unsere Revisionsversicherung, in der auch Obhutschäden gedeckt sind, kos-
tenlos zur Verfügung. Bei Schadenfällen hat aber die verursachende Fremdfirma den Selbstbehalt von max. Fr.
10'000.-- zu tragen. 
 
Die Fremdfirma muss eine Berufs-Haftpflichtversicherung von mindestens 1 Mio. Franken Deckung besitzen. 
 
 


Verpflegungsmöglichkeiten Bestehen im KKG-Personalrestaurant (nur Mittagessen, Benützung des Restaurants im Ueberkleid ist nicht gestattet)
und während der Jahresrevision in einer eigens zu diesem Zweck erstellten Revisionskantine. 
 
 


Werkzeuge Die für die Ausführung des Auftrages nötigen Werkzeuge und Arbeitssicherheitsausrüstungen sind mitzubringen, so-
fern nicht separate Abmachungen getroffen worden sind. In der kontrollierten Zone wird herkömmliches Werkzeug von
KKG gestellt. 
 
Alle von Ihnen eingesetzten Maschinen, Geräte und Hilfsmittel müssen gemäss den gesetzlichen Vorgaben und nach
den Angaben der Hersteller instandgehalten und geprüft werden. 
 
 


Zutritt zum Werkareal Um die administrave Abwicklung zu vereinfachen und um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, ist dem KKG mindes-
tens 14 Tag vor Arbeitsbeginn der beiliegende Zutrittsantrag zuzustellen, wobei nur Teil 1 auszufüllen ist. 
 
Beim ersten Eintritt ins KKG erhalten Ihre Mitarbeiter die notwendigen Instruktionen zusammen mit dem "Wegweiser", 
einer Broschüre mit Hinweisen für Mitarbeitende im KKG. 
 
Die im "Wegweiser" aufgeführten Schutzmassnahmen, Weisungen und Vorschriften sind zu befolgen. 
Absichtliche oder grobfahrlässige Verstösse werden geahndet. 
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WEISUNG FÜR FREMDFIRMEN 


„ARBEITS- UND AUFENTHALTSBEWILLIGUNG“ 
Kernkraftwerk Gösgen  


 


Dezember 2008  EDMS-Nr. 212369 


 
Diese Weisung stützt sich auf die seit 1. April 2006 in Kraft gesetzten Neuerungen beim freien Personenverkehr 
Schweiz - EU und ersetzt diejenige vom Dezember 2005. 
 
 
A) Für alle ausländischen Firmen mit Sitz in einem EU / EFTA – Mitgliedstaat  
 
gilt für die sogenannte „Entsendung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern“ Folgendes: 
Arbeitseinsätze im KKG bis max. 90 Tage pro Kalenderjahr sind meldepflichtig. Die Meldung muss spätestens 8 
Tage vor Arbeitsantritt mittels der kostenlosen Online-Registrierung per Internet erfolgen. Die Internet-Adresse 
lautet: http:// www.bfm.admin.ch (anschliessend über „Meldeverfahren für bewilligungsfreie Erwerbstätigkeit“ / 
„Online-Meldung für Kunden“ zur Registrierung und Anmeldung). Die Anmeldung per Post oder Fax mit dem 
Meldeformular für entsandte Arbeitnehmer-/innen ist nur in Ausnahmefällen vorzunehmen. 
 
Durch das   Amt für Wirtschaft und Arbeit       
    Arbeitsbedingungen 
    Untere Sternengasse 2    
    CH – 4509 Solothurn 
    (Tel.: 032 / 627 95 34  -  Fax: 032 / 627 94 53) 
    http://www.awaso.ch 
 
erhalten die Firmen danach die Bestätigung der Arbeitsmeldung online und ohne Kosten zurück. Dabei ist es 
ratsam, der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter zur eventuellen Vorweisung beim Grenzübertritt eine Kopie der 
Anmeldung oder Bestätigung auszuhändigen. 
 
Spezielle Beachtung ist Pkt. 7 des Meldeformulars zu schenken. Der Arbeitgeber verpflichtet sich und bestätigt 
dies mit Unterschrift, dass er Art. 2 und 3 des Gesetzes „Minimale Arbeits- und Lohnbedingungen“ (Bundesge-
setz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer vom 8. Oktober 1999/SR 823.20) einhält. 
 
 
B) Einsätze, die länger als 90 Tage pro Kalenderjahr dauern, sind bewilligungspflichtig. 
 
Zu diesem Zwecke sind dem Amt für öffentliche Sicherheit 
    Abteilung Ausländerfragen 
    Ambassadorenhof 
    CH – 4509 Solothurn 
    (Tel.:  032 / 627 28 37 -  Fax:  032 / 627 22 67) 
 
spätestens 3 Wochen vor Arbeitsantritt die Formulare „Beschäftigungsgesuch für Dienstleister aus der 
EG/EFTA (EU-25)“ und „Entsendebestätigung“ einzureichen. Formulare im Internet finden Sie unter: 
 
http://www.migration.so.ch 
 
Aus dem Begleitschreiben muss hervorgehen, dass der Einsatz im Kernkraftwerk Gösgen erfolgt. Die Ihnen mit 
unserer Bestellung zugestellte Auftrags- bzw. Arbeitseinsatz-Bestätigung sowie Kopien der Personalausweise 
sind dem Gesuch beizulegen.  
 
 
C) Für Firmen mit Sitz in einem Staat, der weder der EU noch der EFTA angehört,  
 
gilt für Arbeitseinsätze bereits ab dem 1. Tag das gleiche Verfahren wie unter „B“ beschrieben. In die-
sem Falle ist das Formular „Beschäftigungsgesuch für Drittstaaten“ zu verwenden, welches unter den 
vorerwähnten Internet-Adressen ebenfalls zu finden ist.  
 
Zur Beachtung: 
 
Für das genauere Vorgehen für längere Einsätze (z.B. Jahresaufenthalt) erkundigen Sie sich bei der zuständi-
gen Behörde - Amt für Wirtschaft und Arbeit in Solothurn - (Team Personen-Bewilligungen, Tel. 032 / 627 94 39, 
Fax 032 / 627 94 53) oder bei KKG. Dasselbe gilt für Firmen und Personen  mit Sitz in visumspflichtigen 
Staaten (z.B. Serbien-Montenegro, Türkei, USA etc. und diversen Oststaaten). 








Elektronisch oder in Blockschrift ausfüllen 
(  = Zutreffendes ankreuzen) 
................................................................... 
Bitte auch Rückseite beachten! ZUTRITTSANTRAG 


 
 
Name: _____________________________  Vorname: ___________________________  Beruf: ___________________________
 
 
Geburtsdatum: _____________________  Staatsangehörigkeit:_____________________________________________________
 
 
Privatadresse: PLZ ________  Ort ____________________________________  Str., Nr. ___________________________________


 
 
Adresse während Aufenthalt im KKG: _______________________________________________ Tel.-Nr. ____________________
 
 
Firma/Name: ____________________________________________________  PLZ ________  Ort ___________________________


 
 


 
Verantwortliche Kontaktperson bei KKG: ________________________________Bestellnummer: __________________________
 
Dosisdokument (Strahlenpass) vorhanden?    nein     ja     beantragt             
 
Erfordernis einer Arbeitsbewilligung ordnungsgemäss abgeklärt (siehe Erläuterung auf der Rückseite) 


 
 ja     nein, Grund: _________________________________________________________________________________________
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Am Eintrittstag zu unterzeichnen durch die angemeldete Person 
Ich bestätige die Richtigkeit der obigen Angaben über meine Person und akzeptiere: 
  


 den Inhalt der Weisungen für Fremdfirmen ("Allgemeine Informationen" und "Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung",  
     siehe Erläuterung auf der Rückseite) 


 die Hinweise für Mitarbeitende im KKG ("Wegweiser") 
 


 die elektronische Speicherung meiner persönlichen Daten zwecks Überprüfung der Zutrittsberechtigung auf dem KKG Areal  
 
Däniken, den ____________________________________   Unterschrift: _________________________________________________
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Zonenfreigabe:    (Nichtfreigegebene Zonen bitte streichen)            
 
 Zutrittszonen:        Betreten der kontrollierten Zone (Zonen 4, 5 oder ZS): 
         nein  


         ja, dann Visum SU:___________________________ 
  Sonderzutrittszonen:                                                                                             
                                                                                                                              
 
 Zutrittsberechtigt von: ______________   bis: _____________         Mit Arbeitszeiterfassung:  Präsenzzeit-Modell   KKG-Modell 
 
 Erledigung der Zutrittsformalitäten: Datum: _____________    Morgen   Nachmittag 
(In der Revisionsphase, Absprache mit Chef der Betriebswache) 


 
 
  


 Arbeitssicherheits-Belehrung notwendig                                  Weitergeleitet an Wache am: ________________________________ 
 


 Arbeitssicherheits-Belehrung nicht notwendig              
 
Name in Blockschrift _________________________________   Unterschrift ___________________________ (gemäss WSG-B-0009) 
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Arbeitsbewilligung             Liegt vor, von______________________ bis______________________     nicht erforderlich   
 
 


 nicht vorhanden, Meldung an AWA      
 
 
Ausländerausweis    L    B    C    GG   ausgestellt vom Kanton: ________________________  gültig bis: _________________
 
 
Visum Betriebswächter:___________________   ASI-Belehrung durchgeführt, Datum _______________  Visum GC __________       
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Eingang des Antrages: ________________________________Überprüfung der Freigabe: ___________________________________   
 
Zutrittsgruppe: __________________________  Kopie an Strahlenschutz   nein    ja,  
 
Eintreffen Antragsteller: ___________________ Vorgewiesener Ausweis:   Pass   FA   IK   AA   PA , Nr.:________________
 
Visum Betriebswächter____________________ 


 
KKG-Ausweis Nr.: ________________________Persönliche PIN Nr.: _________________________________  


 


  
Betriebswache:        Ausweis eingezogen am: _______________________Austritt erledigt, Visum Betriebswächter:__________________
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Wichtige Erläuterungen für die Anmeldung von Fremdpersonal 
 
 
1. Füllen Sie den oberen Teil „Arbeitgeber oder Arbeitnehmer“ elektronisch aus. 
 
2. Drucken Sie den Antrag aus und schicken Sie ihn an 
  
 Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG 
 zHv. Einkauf 
 4658 Däniken 
 
3. Das Formular Zutrittsantrag muss mit dem vollständig und gut leserlich ausgefüllten 


Teil 1 mindestens 14 Tage vor dem Erscheinen des Arbeitnehmers im KKG vorliegen. 
Andernfalls ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen. 


 
4. Ihr Personal hat am ersten Arbeitstag einen amtlichen Ausweis mit Foto (Pass, Identi-


tätskarte, Führerausweis, Personalausweis) auf sich zu tragen und der Betriebswache 
vorzuweisen. Personen, die das geforderte Dokument nicht vorweisen können, 
müssen zurückgewiesen werden. 


 
5. Bitte beachten Sie die Weisungen für Fremdfirmen "Allgemeine Informationen" und 


"Arbeits- und Aufenthaltsbewilligung" unter www.kkg.ch Kapitel "ORGANISATION", 
Unterkapitel "Zutrittsantrag für Fremdfirmen". Ausländische Arbeitskräfte, die keine 
Arbeitsbewilligung vorweisen können, werden vom KKG dem Amt für Wirtschaft und 
Arbeit des Kantons Solothurn (AWA) gemeldet und haben sich gegebenenfalls 
gegenüber dieser Behörde zu verantworten.  


 
6. Für Arbeiten in der kontrollierten Zone muss dem Strahlenschutz am ersten Arbeitstag 


das temporäre Dosisdokument (Strahlenpass) vorgewiesen werden. Personen, die 
das geforderte Dokument nicht vorweisen können, müssen zurückgewiesen werden. 


 
 
 
 
 
Besten Dank für Ihre Mithilfe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Zobrist, Leiter Sicherung, Januar 2010 



http://www.kkg.ch/



